
Entschließungen der 73. Konferenz der
Datenschutzbeauftragten des Bundes und der
Länder
am 8./9. März 2007 in Erfurt

GUTE ARBEIT in Europa nur mit gutem Datenschutz

Die Ministerinnen und Minister für Beschäftigung und Soziales in Europa haben am 19. Januar 2007 neun
Schlussfolgerungen für GUTE ARBEIT aufgestellt: GUTE ARBEIT bedeute Arbeitnehmerrechte und
Teilhabe, faire Löhne, Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie eine familienfreundliche
Arbeitsorganisation. Gute und faire Arbeitsbedingungen sowie angemessener sozialer Schutz seien
unabdingbar für die Akzeptanz der Europäischen Union bei den Bürgerinnen und Bürgern.

Die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder nimmt diese Initiative zum Anlass
und fordert dazu auf, auch den Beschäftigtendatenschutz zu stärken. Angesichts stetig wachsender
technischer Möglichkeiten muss klar geregelt werden, welche Daten Unternehmen über ihre Beschäftigten
erheben dürfen, wie sie damit verfahren müssen und wozu sie die Daten nutzen dürfen.

Deshalb fordert die Konferenz seit langem ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz. Bereits 2003 hat sie darauf
hingewiesen, dass Persönlichkeitsrechte und Datenschutz im Arbeitsverhältnis vielfältig bedroht sind, zum
Beispiel durch

die Sammlung von Beschäftigtendaten in leistungsfähigen Personalinformationssystemen, die zur
Erstellung von Persönlichkeitsprofilen genutzt werden,
die Übermittlung von Beschäftigtendaten zwischen konzernangehörigen Unternehmen, für die nicht
der Datenschutz der EGDatenschutzrichtlinie gilt,
die Überwachung des Arbeitsverhaltens durch Videokameras, die Protokollierung der Nutzung von
Internetdiensten am Arbeitsplatz,
die Erhebung des Gesundheitszustands, DrogenScreenings und psychologische Testverfahren bei der
Einstellung.

Die Achtung des Grundrechts auf informationelle Selbstbestimmung der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer zählt ebenso zu guten und fairen Arbeitsbedingungen wie Chancengleichheit oder gerechte
Bezahlung. Beschäftigtendatenschutz erhöht zudem die Motivation, trägt und fördert die
Arbeitszufriedenheit und bedeutet damit einen nicht zu unterschätzenden Standortvorteil.

Die Konferenz fordert die Bundesregierung auf, sich für einen hohen gemeinsamen Mindeststandard des
Arbeitnehmerdatenschutzes in Europa einzusetzen und in Deutschland zeitnah einen entsprechenden
Gesetzentwurf vorzulegen.


